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Recht & Gesetz 

Verbandwechsel am Katheter: Grund- oder Behandlungspflege?

Kein Spielraum für 
Einschränkungen
Immer wieder lehnen Krankenkassen das Anlegen und Wechseln 

von Wundverbänden bei suprapubischem Katheter ab. Begrün-

dung: Es liege keine behandlungsbedürftige Wunde vor, daher zäh-

le die Leistung zur Grundpflege (SGB XI). Das LSG Niedersachsen-

Bremen urteilte anders und ließ diese Begründung nicht gelten. 

Von Johannes Groß

Zum Sachverhalt: Ein Ver-
sicherter leidet unter zahl-
reichen Erkrankungen, u. a. 

einer Harnröhren- und Nierener-
krankung. Er ist mit einem suprapu-
bischen Katheter zur Harnableitung 
versorgt. Die Krankenkasse hatte 
ihm zunächst auf der Grundlage 
einer Erstverordnung den Wechsel 
des Katheterverbandes durch den 
Pflegedienst als Häusliche Kran-
kenpflege bewilligt. Die Folgever-
ordnung lehnte die Krankenkasse 
sodann ab, da der Verbandwechsel 
bei einem suprapubischen Katheter 
nur übernommen werde, wenn eine 
behandlungsbedürftige Wunde vor-
handen sei. Nach Rücksprache mit 
dem Pflegedienst sei keine Wunde 
vorhanden. Der Verbandwechsel 
gehöre daher zur Grundpflege und 
könne nicht im Rahmen der Häus-
lichen Krankenpflege abgerechnet 
werden.

Versicherter: Wechsel ist 
medizinisch notwendig
Hiergegen legte der Versicherte 
Widerspruch ein. Er führte zur 
Begründung aus, dass der Wech-
sel der Schutzkompressen auf der 
Katheteraustrittsstelle medizinisch 

notwendig sei und dass er diese 
Leistung nicht selbst erbringen 
könne. Die Krankenkasse wies den 
Widerspruch zurück. Das Anlegen 
und Wechseln von Wundverbän-
den / Verbandwechsel bei supra-
pubischen Katheter falle bei unauf-
fälligem Befund in den Bereich der 
Grundpflege.

Im Rahmen des folgenden Kla-
geverfahrens hat das Sozialgericht 
die Krankenkasse verurteilt, den 
Kläger von den Kosten für Ver-
bandwechsel bei suprapubischem 
Katheter freizustellen. Unabhängig 
von der Intensität der jeweils not-
wendigen Verrichtung sei die Ver-
sorgung der Katheteraustrittsstelle 
unzweifelhaft unaufschiebbar drei-
mal pro Woche notwendig. Auch 
wenn es sich um die Versorgung 
einer reiz- und wundlosen Kathe-
teraustrittsstelle handle, sei dies 
eine Leistung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Dem stehe nicht 
entgegen, dass unter der Rubrik 
„Bemerkung“ in dem Verzeichnis 
verordnungsfähiger Maßnahmen 
der Häuslichen Krankenpflege bei 
Nr. 22 auf Nr. 28 (Stomabehand-
lung) verwiesen werde und dort 
der Verbandwechsel in Verbindung 

mit akuten entzündlichen Verände-
rungen mit Läsionen der Haut für 
verordnungsfähig erklärt werde. 
Dieser Hinweis enthalte keine nähe-
re Definition der Voraussetzungen 
bzw. des Umfangs der in der Rub-
rik „Leistungsbeschreibung“ aufge-
führten Maßnahmen. Insbesondere 
fehle der Hinweis darauf, dass eine 
Versorgung eines suprapubischen 
Katheters durch Verbandwechsel 
nur unter den Voraussetzungen der 
Ziff. 28 des Leistungsverzeichnis-
ses verordnungsfähig sei.

Landessozialgericht wies 
Berufung ab
Gegen das Urteil des Sozialgerichts 
hat die Krankenkasse Berufung 
eingelegt. Sie hat zur Begründung 
ausgeführt, die Nr. 22 des Leis-
tungsverzeichnisses setze voraus, 
dass der Verbandwechsel in Ver-
bindung mit akuten entzündlichen 
Veränderungen mit Läsionen der 
Haut erforderlich sei. Dies ergebe 
sich daraus, dass unter der Rubrik 
„Bemerkung“ in dem Verzeichnis 
von Nr. 22 auf Nr. 28 verwiesen 
werde. Der Hinweis „siehe Stoma-
behandlung“ bedeute, dass die Vo-
raussetzungen der Nr. 28 für Nr. 22 
vorausgesetzt werden müssten.

Das Landessozialgericht wies 
die Berufung der Krankenkasse 
zurück. Die beklagte Krankenkas-
se habe eine notwendige Leistung 
zu Unrecht abgelehnt. Hierdurch 
seien dem Kläger auch Kosten ent-
standen. Bei der Versorgung des 
suprapubischen Katheters handle 
es sich um eine Leistung der Be-
handlungspflege i. S. d. § 37 Abs. 2 
SGB V und nicht um eine Leistung 
der Grundpflege. Zur Grundpflege 
zählten pflegerische Leistungen 
nicht medizinischer Art für den 
menschlichen Grundbedarf, bei de-
nen im Gegensatz zu den Maßnah-
men der Behandlungspflege nicht 
der Behandlungs- und Heilzweck 
im Vordergrund stehe und deren 
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fordern. Allein der Verweis auf an-
dere Leistungen erweitert die Ver-
ordnungsfähigkeit nicht. Zudem 
verweist Nr. 28 in der Spalte „Bemer-
kung“ ihrerseits auf Nr. 27 und 29. 
In Nr. 27 (PEG) wird der Wechsel der 
Schutzauflage aber auch ohne ent-
zündliche Veränderungen der Wun-
de als Leistung der medizinischen 
Behandlungspflege qualifiziert – also 
vergleichbar der Nr. 22. In Nr. 29 
(Trachealkanüle) muss ebenfalls kei-
ne Entzündung als Leistungsvoraus-
setzung der medizinischen Behand-
lungspflege vorliegen. Eine über den 
Wortlaut hinausgehende Auslegung 
der Leistungsbeschreibung im Ver-
zeichnis verordnungsfähiger Maß-
nahmen ist nicht möglich, weil da-
durch der Anspruch der Versicherten 
unzulässig eingeschränkt würde. Ein 
Spielraum des MDK oder der Kran-
kenkasse für einschränkende Ausle-
gung besteht nicht. z        

Ausführung nicht von medizini-
scher Kunstfertigkeit und medizini-
schen Kenntnissen geprägt sei. Zwar 
gehörten zu den gewöhnlichen und 
regelmäßig wiederkehrenden Ver-
richtungen der Grundpflege auch 
die Darm- und Blasenentleerung. 
Der Verbandwechsel bei suprapubi-
schen Kathetern falle aber unter die 
Behandlungspflege, denn die Pflege-
maßnahme sei durch eine bestimm-
te Erkrankung verursacht (Harn- 
und Nierenerkrankung), speziell 
auf den Gesundheitszustand des 
Versicherten ausgerichtet und solle 
dazu beitragen, die Behandlungs-
ziele der ärztlichen Behandlung zu 
erreichen. 

Gericht: Verbandwechsel ist 
verordnungsfähig
Nach dem ausdrücklichen Wortlaut 
der Nr. 22 des Verzeichnisses der 
HKP-Richtlinie gehöre der Verband-
wechsel der Katheteraustrittsstelle 
einschließlich Pflasterverband und 
einschließlich Reinigung des Kathe-
ters „zu den verordnungsfähigen 
Maßnahmen der Häuslichen Kran-
kenpflege“. Eine einschränkende 
Auslegung, dass der Verbandwech-
sel nur bei akut entzündlichen Ver-
änderungen der Katheteraustritts-
stelle dazugehört, ergebe sich aus 
dem Wortlaut nicht. Eine andere 
Auslegung ergebe sich auch nicht 
aus dem systematischen Zusam-
menhang. Zwar verweise Nr. 22 in 
der Spalte „Bemerkung“ auf Nr. 28. 
Diese lautet „Stomabehandlung 
– Desinfektion der Wunde, Wund-
versorgung, Behandlung mit ärzt-
lich verordneten Medikamenten, 

Verbandwechsel und Pflege von 
künstlich geschaffenen Ausgängen 
(z. B. Urstoma, Anuspraeter) bei 
akuten entzündlichen Verände-
rungen mit Läsionen der Haut“. In 
Nr. 22 sei anders als in Nr. 28 aus-
drücklich auch der Pflasterverband 
dem Verbandwechsel zugeordnet. 
In der Nr. 28 befinde sich zudem 
der Zusatz „bei akuten entzündli-
chen Veränderungen mit Läsionen 
der Haut“ bereits ausdrücklich in 
der Leistungsbeschreibung. Ein 
Hinweis in Nr. 22 darauf, dass eine 
Versorgung des suprapubischen 
Katheters durch Verbandwechsel 
nur unter den Voraussetzungen der 
Nr. 28 des Leistungsverzeichnisses 
verordnungsfähig sei, fehle jedoch. 
Der Hinweis auf die Nr. 28 in der 
Spalte „Bemerkung“ der Nr. 22 
führe zu keiner anderen Beurtei-
lung. Durch den schlichten Hinweis 
„siehe Stomabehandlung Nr. 28“ 
könne der Leistungsumfang der 
Nr. 22 nicht eingeschränkt werden. 
Vielmehr handle es sich lediglich 
um einen Hinweis auf eine ver-
gleichbare Leistung. Anderenfalls 
wäre bei jeder Ziffer, bei der ein 
entsprechender Hinweis unter der 
Rubrik „Bemerkung“ aufgeführt 
ist, der Tatbestand der dort genann-
ten Ziffer als Voraussetzung für die 
Verordnungsfähigkeit mitzuprüfen. 
Dies widerspräche jedoch dem Sinn 
der „Leistungsbeschreibung“.

Dem Urteil des Landessozialge-
richts Niedersachsen-Bremen ist zu-
zustimmen. Krankenkassen können 
nicht zusätzlich zu der Leistungs-
beschreibung in den HKP-Richtlini-
en noch weitere Voraussetzungen 
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Praxis-Tipp .

Die HKP-Richtlinien und 
das zugehörige „Verzeichnis 
verordnungsfähiger Maßnah-
men“ sind die tägliche Arbeits-
grundlage in der ambulanten 
Pflege. Bei Ablehnungsent-
scheidungen, die sich auf den 
Wortlaut des Verzeichnisses 
beziehen, sollte man diese 
genau lesen. Einschränkende 
Auslegungen des MDK oder 
der Krankenkasse sind nicht 
zulässig. Hier lohnt sich ein 
Widerspruch des betroffenen 
Versicherten.


